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Die von einigen alten
Herren und
Kinoreformern verlangte

FILMZENSUR
bedeutet für das Kinopublikum
gleichviel wie eine völlige

Bevormundung
Schon die gegenwärtige
„freiwillige" Prüfung hat zu argen
Mißständen und zu Schikanen
geführt. Wie soll das erst
werden, wenn eine noch
schärfere Verordnung, die
Präventivzensur, eingeführt wird.

Kinobesucher! Ihr werdet am
meisten unter den unsinnigen
Zensurerlässen zu leiden haben.
Macht alle Filmfreunde auf
die drohende Gefahr aufmerksam,

lehnt jede Beschränkung
eurer Rechte ab! Sowohl die
Zensur als auch die Erhöhung

des Schutzalters entbehrt
der gesetzlichen

Grundlage!

Aktionskomitee gegen
die Filmzensur
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Oerren un6 Kino-
retormern verlangte
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bedeutet kür dgz Kinopublikum
gleiclrviel vie eine völlige

kevor-
munclunZ

Lckon die gegenvürtige „frei-
villige" prlltung kat ?u argen
iVlikstânden und xu Lclrikgnen
getükrt. Wie soll das erst
verden, venn eine noclr
sctrSrkere Verordnung, die?rä-
ventiv^ensur, eingeiülrrt vird.

Kinobesuctrer! lîrr verdet um
meisten unter den unsinnigen
^ensurerlâssen ?u leiden lruben.
àckt alle l^ilmkreunde gut
die drolrende 0elgkr aukmerk-

sgm, lelrnt ^jede öesekränkung
eurer Deckte gd! Lovokl die
Zensur als guctr die lZrliölrung

des Lclràglters entbekrt
der gesàliclren

Qrundlgge!
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